
mittelt werden. Dies beinhaltet vor allem eine sachliche Darstellung, die Aus-
gewogenheit der Standpunkte und eine kritische Quellenbewertung.

6.4 Demokratisierung der Bildungseinrichtungen

Die Bildungseinrichtungen sind für die dortigen Schüler und Studenten ein
prägender und umfassender Bestandteil ihres Lebens. Sie sind deswegen als
Lebensraum der Lernenden zu begreifen, dessen Gestaltung und Nutzung ih-
nen stets o�en stehen muss. Eine demokratische Organisation der Bildungs-
einrichtungen soll den Lernenden, genau wie den anderen Interessengrup-
pen der Bildungseinrichtungen, eine angemessene Ein�ussnahme ermögli-
chen. Auf diese Weise werden demokratische Werte vermittelt und vorgelebt,
die Akzeptanz der Entscheidungen erhöht, sowie das Gemeinschaftsgefühl
innerhalb der Bildungseinrichtungen gestärkt.

Nachsatz

Die in diesem Programm festgelegten Grundsätze und Forderungen stellen
einen Zwischenstand der Ausarbeitung dieser Themen seitens unserer Partei
dar, der als Programm dient, mit dem wir in den Bundestagswahlkampf 2009
ziehen. In vielen Bereichen wie z.B. dem Datenschutz gibt es einen nahezu
unbegrenzten Spielraum für konkrete Forderungen, die sich aus dem hier
gesagten direkt ableiten lassen. Diese weitere Ausarbeitung und Anwendung
unserer programmatischen Grundsätze ist erwünscht und wird von uns als
natürlicher demokratischer Prozess der Weiterentwicklung und Vertiefung
begri�en.

Quelle: http: // wiki. piratenpartei. de/ Bundestagswahl_ 2009/ Wahlprogramm

PDF: Süntje Böttcher

24



Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2009

Piratenpartei Deutschland

www.piratenpartei.de

Landesverband Saarland

www.piratenpartei-saarland.de

Inhaltsverzeichnis

1 Grundgesetz bewahren 3
1.1 Für Menschenrechte kämpfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Das Grundgesetz bewahren, Bürgerrechte verteidigen . . . . . 4

2 Privatsphäre und Datenschutz 4
2.1 Kein Überwachungsstaat � das Recht in Ruhe gelassen zu werden 5
2.2 Vertrauliche Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 Informationelle Selbstbestimmung . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 Innere Sicherheit � die Sicherheit der inneren Gewissheit . . . 7
2.5 Konkrete Maÿnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.6 Bürgerrechtsbündnis � gemeinsam sind wir stark . . . . . . . . 10

2.6.1 Überwachung abbauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.6.2 Evaluierung der bestehenden Überwachungsbefugnisse . 11
2.6.3 Moratorium für neue Überwachungsbefugnisse . . . . . 11
2.6.4 Gewährleistung der Meinungsfreiheit und des freien Meinungs- und Informationsaustauschs über das Internet 11

3 Demokratie durch Transparenz und Beteiligung 11
3.1 Transparenz des Staatswesens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.1.1 Nebeneinkünfte und Nebentätigkeiten von Amts- und Mandatsträgern 12

1



Straÿen-, Schienen- und Stromnetze sowie Wasserwege gelten als natür-
liche Infrastrukturmonopole. Der Zugang zu diesen Teilen der Infrastruktur
ist für unsere Gesellschaft überlebenswichtig, gleichzeitig sind sie durch ihre
Singularität extrem anfällig für Wettbewerbsverzerrung. Nur wenn der Staat,
als einzig ö�entlich kontrollierbare Instanz, der Betreiber solcher Netze ist,
kann sichergestellt werden, dass die von uns geforderten Ansprüche erfüllt
werden.

5.2 Infrastruktur Internet

Im Informationszeitalter ist das Internet als Infrastruktur von besonderer
Bedeutung. Es ist Grundlage für den freien Meinungsaustausch, die Teilhabe
am kulturellen und sozialen Leben, für Wissenschaft und politische Partizi-
pation.

Aufgrund dieser Relevanz muss die Verfügbarkeit des Netzes an sich und
der gleichberechtigte Zugang jedes einzelnen Bürger gewährleistet und be-
sonders geschützt werden. Das Netz muss sich neutral gegenüber den trans-
portierten Inhalten verhalten. Die Netzbetreiber tragen keine Verantwortung
für die übertragenen Daten.

Die Installation von Filtern in die Infrastruktur des Internets lehnen wir
ab. Der Kampf gegen rechtswidrige Angebote im Internet muss jederzeit mit
rechtsstaatlichen Mitteln geführt werden. Allein die Etablierung einer Zensu-
rinfrastruktur ist bereits inakzeptabel. Die Beurteilung der Rechtswidrigkeit
muss gemäÿ der in Deutschland geltenden Gewaltenteilung und Zuständig-
keit getro�en werden.

Der Ausschluss von Bürgern aus dem Internet ist nach Ansicht der Pira-
tenpartei eine eklatante Bürgerrechtsverletzung. Eine Three-Strikes-Regelung
nach französischem Vorbild oder ähnliche Maÿnahmen lehnen wir deshalb
strikt ab.

6 Bildung

6.1 Bildung in einer freiheitlich-demokratischen Gesell-
schaft

Jeder Mensch hat das Recht auf freien Zugang zu Information und Bildung.
Dies ist in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft essentiell, um jedem
Menschen, unabhängig von seiner sozialen Herkunft, ein gröÿtmögliches Maÿ
an gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Mit diesem Ziel ist das Haupt-
anliegen institutioneller Bildung die Unterstützung bei der Entwicklung zur
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Vorwort

Im Zuge der Digitalen Revolution aller Lebensbereiche sind trotz aller Lip-
penbekenntnisse die Würde und die Freiheit des Menschen in bisher ungeahn-
ter Art und Weise gefährdet. Dies geschieht zudem in einem Tempo, das die
gesellschaftliche Meinungsbildung und die staatliche Gesetzgebung ebenso
überfordert wie den Einzelnen selbst. Gleichzeitig schwinden die Möglichkei-
ten, diesen Prozess mit demokratisch gewonnenen Regeln auf der Ebene eines
einzelnen Staates zu gestalten dahin.

Die Globalisierung des Wissens und der Kultur der Menschheit durch
Digitalisierung und Vernetzung stellt deren bisherige rechtliche, wirtschaftli-
che und soziale Rahmenbedingungen ausnahmslos auf den Prüfstand. Nicht
zuletzt die falschen Antworten auf diese Herausforderung leisten einer entste-
henden totalen und totalitären, globalen Überwachungsgesellschaft Vorschub.
Die Angst vor internationalem Terrorismus lässt Sicherheit vor Freiheit als
wichtigstes Gut erscheinen � und viele in der Verteidigung der Freiheit fälsch-
licherweise verstummen.

Informationelle Selbstbestimmung, freier Zugang zu Wissen und Kultur
und die Wahrung der Privatsphäre sind die Grundpfeiler der zukünftigen
Informationsgesellschaft. Nur auf ihrer Basis kann eine demokratische, sozial
gerechte, freiheitlich selbstbestimmte, globale Ordnung entstehen.

Die Piratenpartei versteht sich daher als Teil einer weltweiten Bewegung,
die diese Ordnung zum Vorteil aller mitgestalten will.

Die Piratenpartei will sich auf die im Programm genannten Themen kon-
zentrieren, da wir nur so die Möglichkeit sehen, diese wichtigen Forderungen
in Zukunft durchzusetzen. Gleichzeitig glauben wir, dass diese Themen für
Bürger aus dem gesamten traditionellen politischen Spektrum unterstützens-
wert sind, und dass eine Positionierung in diesem Spektrum uns in unserem
gemeinsamen Streben nach Wahrung der Privatsphäre und Freiheit für Wis-
sen und Kultur hinderlich sein würde.

1 Grundgesetz bewahren

1.1 Für Menschenrechte kämpfen

Die grundlegenden Rechte jedes einzelnen Menschen sind das höchste Gut
und Ausdruck unserer Menschlichkeit. Die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte, beschlossen und anerkannt von den Staaten der Vereinten Natio-
nen, stellt dabei die umfassende und allgemein anerkannte Sammlung dieser
Rechte dar. Die dort genannten Rechte sind unteilbar und gelten für jeden
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Pharmazeutische Patente erzeugen viele ethische Bedenken, nicht zuletzt
in Verbindung mit Menschen aus Entwicklungsländern. Sie sind auch eine
treibende Kraft für die steigenden Kosten im ö�entlich �nanzierten Gesund-
heitssystem. Wir verlangen die Initiierung einer Studie über den ökonomi-
schen Ein�uÿ pharmazeutischer Patente, verglichen mit andern Systemen zur
Finanzierung medizinischer Forschung und Alternativen zum gegenwärtigen
System.

4.3 Open Access

Wissenschaft und Forschung sind zentrale Bausteine für ein zukunftsfähiges
Deutschland. Wissenschaftliche Groÿprojekte und Grundlagenforschung las-
sen sich oft nur noch staatlich oder sogar im Verbund von mehreren Staaten.

Mit ö�entlichen Geldern geförderte Arbeit muss aber auch der Ö�entlich-
keit zugute kommen. Noch immer sind viele wissenschaftliche Erkenntnisse
nur gegen Bezahlung erhältlich, und das, obwohl dank moderner Technik die
Reproduktion der Werke praktisch kostenlos erfolgen kann. Dieses Problem
ist auch vielen Wissenschaftlern bewusst, die daher zunehmend dazu über-
gehen Arbeiten als Open-Access-Publikationen zu verö�entlichen und damit
einen dauerhaften kostenfreien Zugang zu den Ergebnissen ihrer Forschung
sicherzustellen. Diesen Trend möchten die PIRATEN unterstützen, da wir
glauben, dass ein leichterer Zugang zu Wissen zu erfolgreicherer Forschung
und mehr Innovation führen wird und darüberhinaus sogar weltweit eine
wohlstandsfördernde Wirkung entfaltet.

Open Access heiÿt daher für uns, dass mit ö�entlichen Geldern geförderte
wissenschaftliche Arbeit und daraus resultierende Publikationen für jeden
Menschen kostenfrei zugänglich sein müssen.

Gleichzeitig muss eine Infrastruktur gescha�en werden, die digitale Archi-
vierung und den dauerhaften einfachen Zugang zu Publikationen ermöglicht.
Diese Aufgabe wird heute vorrangig von den etablierten Verlagen übernom-
men. Für Open-Access-Publikationen entwickeln sich entsprechende Mecha-
nismen erst, oft in loser Kooperation von Bibliotheken und Universitäten.
Derartige Initiativen wollen die PIRATEN auch �nanziell fördern.

In Deutschland sollte jede Universität ein eigenes Open-Access-Repository
führen in dem alle ihre Fachbereiche unterkommen. Dies vermeidet eine Zer-
splitterung in zu kleine Einheiten. Die Repositories sollten zwischen den
Universitäten vernetzt werden um die Durchsuchbarkeit und Verfügbarkeit
von Wissen zu erhöhen. Es braucht einheitliche APIs (Zugangs- und Nut-
zungsschnittstellen der Software) auf der Serverseite der Repositories, um
die Anschluss- und Verwendungsmöglichkeiten der Repositories zu erhöhen.
Zur allgemeinen Förderung von Open Access sollten bei der Beurteilung von

20



2.1 Kein Überwachungsstaat � das Recht in Ruhe ge-
lassen zu werden

Systeme und Methoden, die der Staat gegen seine Bürger einsetzen kann,
müssen der ständigen Bewertung und genauen Prüfung durch gewählte Man-
datsträger unterliegen. Wenn die Regierung Bürger beobachtet, ohne dass
sie eines Verbrechens verdächtig sind, ist dies eine fundamental inakzeptable
Verletzung des Bürgerrechts auf Privatsphäre.

Die pauschale Verdächtigung und anlasslose Überwachung aller Bürger
hat generell zu unterbleiben.

Eine als 'präventive Strafverfolgung' verschleierte Abscha�ung der Un-
schuldsvermutung lehnen wir unbedingt ab.

Die �ächendeckende Überwachung des ö�entlichen Raums durch Video-
kameras oder andere Maÿnahmen darf nicht zugelassen werden. Wir fordern
ein allgemeines Verbot der Überwachung des ö�entlichen Raums, von dem
nur einzelne, richterlich angeordnete Ausnahmen zulässig sind.

Jedem Bürger muss das Recht auf Anonymität garantiert werden, das un-
serer Verfassung innewohnt. Die Weitergabe personenbezogener Daten vom
Staat an die Privatwirtschaft hat in jedem Falle zu unterbleiben.

2.2 Vertrauliche Kommunikation

Das Briefgeheimnis soll erweitert werden zu einem generellen Kommunika-
tionsgeheimnis, das die grundgesetzlich geschützte Privatheit und Integrität
von Kommunikation auch in elektronischen Medien wie dem Internet garan-
tiert. Zugri� auf die Kommunikationsmittel oder die Überwachung eines Bür-
gers darf Ermittlungsbehörden nur im Falle eines begründeten und konkreten
Tatverdachtes erlaubt werden, dass dieser Bürger ein Verbrechen plant oder
begangen hat. In jedem Fall ist ein richterlicher Beschluss erforderlich. In al-
len anderen Fällen muss der Staat annehmen, seine Bürger seien unschuldig.
Diesem Kommunikationsgeheimnis muss ein starker gesetzlicher Schutz gege-
ben werden, da Regierungen wiederholt gezeigt haben, dass sie bei sensiblen
Informationen nicht vertrauenswürdig sind.

Speziell eine verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung von Kom-
munikationsdaten widerspricht nicht nur der Unschuldsvermutung, sondern
auch allen Prinzipien einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft. Der vor-
herrschende Kontrollwahn stellt eine weitaus ernsthaftere und langfristigere
Bedrohung unserer Gesellschaft dar als der internationale Terrorismus und
erzeugt ein Klima des Misstrauens und der Angst. Flächendeckende staatli-
che Überwachung, fragwürdige Rasterfahndungen und zentrale Datenbanken
mit unbewiesenen Verdächtigungen (Anti-Terror-Datei) sind Mittel, deren
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künstlerische Schöpfungen und müssen dem Kreativen grundsätzlich erlaubt
sein. Dies wird durch eine Anpassung des Urheberrechts gewährleistet.

Wir stellen uns gegen eine weitere Ausweitung der Schutzfristen. Eine Be-
grenzung auf einen Zeitraum bis maximal zum Tode des Urhebers halten wir
für geboten. Damit fordern wir für Deutschland und Europa einen Ausstieg
aus dem TRIPS-Abkommen in dieser Hinsicht.

Der Künstler soll für jedes einzelne Werk die Lizenz frei wählen können.
Die für eine internationale Neuausrichtung des Urheberrechts zu verhan-

delnden Themen müssen der ö�entlichen Debatte gestellt werden und dürfen
nicht einseitig durch die Lobbyinteressen der Rechteverwerter geprägt sein.

Wir PIRATEN setzen uns für die Verö�entlichung von Lehrmaterialien
unter freien Lizenzen und die bevorzugte Nutzung von freien Lehrmaterialien
in der Bildung ein. Dies beinhaltet die Erstellung von Lehrmaterialien durch
Lehrkräfte oder beauftragte Personen unter freien Lizenzen.

Wir müssen zumindest folgendes am Urheberrecht ändern:

4.1.1 Medien- oder Hardwareabgaben

Eine Neubewertung der Pauschalabgaben ist nötig. Bis zu dieser Neubewer-
tung wird im Sinne des Transparenzgebotes angestrebt, sowohl das resul-
tierende Aufkommen nach Medien/Geräteart als auch seine Verteilung nach
Empfänger ö�entlich zu machen.

4.1.2 Parlamente schreiben die Urheberrecht-Gesetze, nicht die
Lobby

Technische Maÿnahmen, die verhindern, dass Kunden Kultur im Rahmen des
Gesetzes zu nutzen, wie die sog. DRM-Technologie, sind ungesetzlich.

4.1.3 Neue Geschäftsmodelle fördern

Für viele Künstler, Schriftsteller, Journalisten, Programmierer und andere
Kulturarbeiter stellt heutzutage das Urheberrecht eine wesentliche Grundlage
ihrer Geschäftsmodelle und Verdienstmöglichkeiten dar. Die Möglichkeiten
der digitalen Vernetzung und Kommunikation und die in oft digitaler Form
vorliegenden Werke verändern die Grundlagen für diese Geschäftsmodelle
zum Teil radikal.

Anstatt den alte Geschäftsmodellen nachzutrauern und sie mit unzumut-
baren Eingri�en in die Privatsphäre der Bürger künstlich am Leben zu er-
halten zu wollen, fordern die PIRATEN dazu auf, neue Geschäftsmodelle zu
entwickeln. Diese Geschäftsmodelle sollen den Urhebern der digitalen Kul-
turgesellschaft ermöglichen, auf marktwirtschaftliche Art und Weise Erlöse
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2.4 Innere Sicherheit � die Sicherheit der inneren Ge-
wissheit

Die Bekämpfung der Kriminalität ist eine wichtige staatliche Aufgabe. Sie
ist nach unserer Überzeugung nur durch eine intelligente, rationale und evi-
denzbasierte Sicherheitspolitik auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkennt-
nisse zu gewährleisten. Um sinnvolle Sicherheitsmaÿnahmen zu fördern und
schädliche Maÿnahmen beenden zu können, wollen wir alle bestehenden Be-
fugnisse und Programme der Sicherheitsbehörden systematisch und nach
wissenschaftlichen Kriterien überprüfen auf Wirksamkeit, Kosten, schädli-
che Nebenwirkungen, auf Alternativen und auf ihre Vereinbarkeit mit den
Menschen- und Bürgerrechten.

Wir wollen, dass künftig jeder Vorschlag für neue Sicherheitsmaÿnahmen
noch im Entwurfsstadium von der Europäischen Grundrechteagentur oder
einer entsprechenden deutschen Einrichtung auf diese Kriterien hin begut-
achtet wird. Nur durch einen solchen "Gesetzes-TÜV" kann weiteren verfas-
sungswidrigen Angri�en auf unsere Grundrechte frühzeitig entgegen gewirkt
werden. Der Grundrechteagentur müssen dafür alle nötigen �nanziellen und
personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Um den fortschreitenden Abbau der Bürgerrechte seit 2001 zu stoppen,
fordern wir ein Moratorium für weitere Grundrechtseingri�e im Namen der
inneren Sicherheit ein, solange nicht die systematische Überprüfung der be-
stehenden Befugnisse abgeschlossen ist.

Zur Gewährleistung der Freiheitsrechte und zur Sicherung der E�ektivi-
tät von Gefahrenabwehr und Strafverfolgung treten wir dafür ein, dass eine
staatliche Informationssammlung, Kontrolle und Überwachung künftig nur
noch gezielt bei Personen erfolgt, die einer Straftat konkret verdächtigt sind.
Zum Schutz unserer o�enen Gesellschaft und im Interesse einer e�zienten
Sicherheitspolitik wollen wir auf anlasslose, massenhafte, automatisierte Da-
tenerhebungen, Datenabgleichungen und Datenspeicherungen verzichten. In
einem freiheitlichen Land ist eine derart breite Erfassung beliebiger Personen
ohne Anlass und Verdacht inakzeptabel.

Die Sicherheitsforschung aus Steuergeldern wollen wir demokratisieren
und an den Bedürfnissen und Rechten der Bürgerinnen und Bürger ausrich-
ten. In beratenden Gremien sollen künftig neben Verwaltungs- und Industrie-
vertretern in gleicher Zahl auch Volksvertreter sämtlicher Fraktionen, Krimi-
nologen, Opferverbände und Nichtregierungsorganisationen zum Schutz der
Freiheitsrechte und Privatsphäre vertreten sein. Eine Entscheidung über die
Ausschreibung eines Projekts soll erst getro�en werden, wenn eine ö�entli-
che Untersuchung über die Auswirkungen des jeweiligen Forschungsziels auf
unsere Grundrechte (impact assessment) vorliegt.
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Es macht keinen Sinn arbeitnehmerähnliche Personen auszuschliessen,
Leiharbeitsverhältnisse und andere Dreiecksverhältnisse zu ignorieren,
für Beamte die Möglichkeit zur Strafanzeige nur auf Korruptionsdelik-
te zu begrenzen und schliesslich Geheimdienstmitarbeitern sogar den
Weg zur parlamentarischen Kontrollkommission erö�nen zu wollen. Die
überall gleiche Grundproblematik bedarf einer einheitlichen Lösung,
auch um kulturelle Akzeptanz zu erreichen.

6. Der Entwurf lässt den notwendigen Schutz von anonymen und ver-
traulichen Hinweisen vermissen. Dies macht auch die Stellungnahme
des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure e.V. deutlich. Sie
schildert drei Fälle, in denen Informationen von Whistleblowern zu be-
hördlichem Einschreiten geführt haben. Zweimal war der Whistleblower
durch Anonymität geschützt. Dort wo dies nicht der Fall war, wurde
er entlassen. Auÿerdem macht es keinen Sinn, wenn viele Unternehmen
jetzt Hotlines und Ombudsleute zum anonymisierten Whistleblowing
einrichten, gerade dieser Fall aber vom Gesetz ausgeklammert wird und
das BAG bei Anonymität eine Berufung auf Artikel 5 GG ausschlieÿt
und die Betro�enen im Ergebnis weitgehend rechtlos stellt.

7. Der Entwurf ändert nichts am unzureichenden Schutz vor Repressalien.
Hier wird nur auf den schon heute weitgehend wirkungslosen gegen-
wärtigen � 612a BGB (�612b neu) verwiesen. Nötig ist aber ein um-
fassendes Verschlechterungsverbot mit Beweiserleichterung ähnlich der
Regelung im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Relevant
ist, ob es eine irgendwie geartete Verschlechterung der Situation des
Arbeitnehmers nach seinem Whistleblowing (Kündigung, Abmahnung,
Nichtbeförderung, schlechte Beurteilung, keine Vertragsverlängerung,
Mobbing) und Indizien (z.B. zeitliche Nähe, fehlende andere Anhalts-
punkte) für einen solchen Zusammenhang gibt. Liegt beides vor, muss
die Beweislast der fehlenden Kausalität beim Arbeitgeber liegen.

8. Dem Entwurf fehlt es an ergänzenden Maÿnahmen. GegenWhistleblower
gerichtete Repressalien oder Untersuchungsmanipulationen müssen sank-
tioniert werden. Hilfs- und Beratungsangebote sowie ein Whistleblower-
Hilfsfonds müssen gescha�en werden. Forschungsvorhaben, wie sie ge-
rade in den Niederlanden beschlossen wurden, müssen durchgeführt
werden.

Darüber hinaus hält die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) die in
dem Entwurf enthaltene Regelung, dem Whistleblower die Information von
zuständigen auÿerbetrieblichen Stellen grundsätzlich erst nach Ausschöpfung

16



• Einrichtung einer unabhängigen deutschen Datenschutzbehörde mit Sanktions-
Recht

• keine 'präventive' Strafverfolgung (keine Aufhebung der Unschuldsver-
mutung)

• keine Internierungslager (Gefängnis ohne Aburteilung) in Deutschland

• Abbau von Echelon-Abhörzentralen auf deutschem Boden

• Abscha�ung der "Anti-Terror-Datei", der "Visa-Warndatei" und ande-
rer unrechtmäÿiger Datenbanken

• Stärkung des allgemeinen Informantenschutzes

• Abscha�ung der Beugehaft für Zeugen

• Wiederherstellung der Trennung von Polizei und Geheimdiensten. Rück-
nahme der geheimdienstlichen Befugnisse für das BKA.

• Schutz von Ermittlungsdaten vor automatischem Austausch zwischen
Polizeien verschiedener Staaten

• Einführung eines eindeutigen, gut sichtbaren Identi�kationsmerkmals
(Nummer oder Name) für Polizisten bei Einsätzen zur Identi�kation

• Verzicht auf Videoüberwachung von ö�entlichen Plätzen etc., Video-
überwachung generell verstärkt ersetzen durch unbewa�nete Polizei-
streifen.

• Keine automatische Gesichts- oder Verhaltenskontrolle

• Ausweitung des Persönlichkeits-Kernbereichs auf elektronische Medien
(z. B. Mail bei Webmailern, Laptop)

• Keine geheimen Durchsuchungen � weder online noch o�ine!

• Überprüfung und ggf. Aufhebung der unter dem Namen 'Anti-Terror-
Maÿnahme' eingeführten Regelungen, die seit dem 11.9.2001 installiert
wurden

• Einführung einer Meldep�icht von Unternehmen und Behörden bei Da-
tenpannen
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• Die Auskunftsstelle ist verp�ichtet, zeitnah und in einer klaren Kosten-
regelung, Zugang in Form einer Akteneinsicht oder einer Materialkopie
zu gewähren, um eine breite, e�ziente Nutzung der Daten zu ermögli-
chen.

• Die Verweigerung des Zugangs muss schriftlich begründet werden und
kann vom Antragsteller, sowie von betro�enen Dritten gerichtlich über-
prüft werden lassen, wobei dem Gericht zu diesem Zweck voller Zugang
durch die ö�entliche Stelle gewährt werden muss.

• Alle ö�entlichen Stellen sind verp�ichtet, sowohl regelmäÿig Organisations-
und Aufgabenbeschreibungen zu verö�entlichen, einschlieÿlich Über-
sichten der Arten von Unterlagen, auf die zugegri�en werden kann, als
auch einen jährlichen ö�entlichen Bericht über die Handhabung des
Auskunftsrechts.

Unter besonderer Berücksichtigung der immensen Möglichkeiten, die sich
mit der rasanten Entwicklung und Verbreitung der Neuen Medien ergeben,
gibt es verschiedene Ansatzpunkte, um diesen grundsätzlichen Forderungen
Rechnung zu tragen. So sollten staatliche Stellen die Nutzung freier Softwa-
re forcieren, eine automatische Verö�entlichung dazu geeigneter Dokumente
einrichten und allgemein den kostengünstigen und aufwandsarmen digitalen
Zugri� ausbauen.

Die Abkehr vom "Prinzip der Geheimhaltung", der Verwaltungs- und
Politikvorstellung eines überkommenen Staatsbegri�s, und die Betonung des
"Prinzips der Ö�entlichkeit", das einen mündigen Bürger in den Mittelpunkt
staatlichen Handelns und Gestaltens stellt, scha�t nach der festen Überzeu-
gung der Piratenpartei die unabdingbaren Voraussetzungen für eine moderne
Wissensgesellschaft in einer freiheitlichen und demokratischen Ordnung.

3.4 Informantenschutz

Die Piratenpartei fordert für Deutschland einen Informantenschutz (Whistleblower-
Schutz), der den international anerkannten Standards, wie sie sich z.B. im
UN-Toolkit gegen Korruption und im britischen PIDA-Gesetz �nden, ge-
nügt. Wir stimmen dem grundsätzlichen Vorhaben der Kodi�zierung des
Whistleblower-Schutzes gemäÿ dem Gesetzesvorschlag zur Einführung eines
�612a n.F. BGB zu. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens gilt es, die
Schwächen des derzeitigen Entwurfs durch entsprechende Änderungen zu
beseitigen. Ansonsten wird das Ziel, einen besseren Informantenschutz zu
scha�en, verfehlt. Im einzelnen müssen folgende Schwächen behoben werden:
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2.6.2 Evaluierung der bestehenden Überwachungsbefugnisse

Wir fordern eine unabhängige Überprüfung aller bestehenden Überwachungs-
befugnisse im Hinblick auf ihre Wirksamkeit, Kosten, schädliche Nebenwir-
kungen und Alternativen.

2.6.3 Moratorium für neue Überwachungsbefugnisse

Nach der inneren Aufrüstung der letzten Jahre fordern wir einen sofortigen
Stopp neuer Gesetzesvorhaben auf dem Gebiet der inneren Sicherheit, wenn
sie mit weiteren Grundrechtseingri�en verbunden sind.

2.6.4 Gewährleistung der Meinungsfreiheit und des freien Meinungs-
und Informationsaustauschs über das Internet

• keine Beschränkung des Internetzugangs durch staatliche Stellen oder
Internetanbieter (Sperrlisten)

• keine Sperrungen von Internetanschlüssen.

• Verbot der Installation von Filtern in die Infrastruktur des Internet.

• Entfernung von Internet-Inhalten nur auf Anordnung unabhängiger
und unparteiischer Richter.

• Einführung eines uneingeschränkten Zitierrechts für Multimedia-Inhalte,
das heute unverzichtbar für die ö�entliche Debatte in Demokratien ist.

• Schutz von Plattformen zur freien Meinungsäuÿerung im Internet (par-
tizipatorische Websites, Foren, Kommentare in Blogs), die heute durch
unzureichende Gesetze bedroht sind, welche Selbstzensur begünstigen
(abschreckende Wirkung).

3 Demokratie durch Transparenz und Beteili-

gung

3.1 Transparenz des Staatswesens

Die politische Arbeit wird in Deutschland stark von Lobbyinteressen gesteu-
ert. Unternehmensvertreter nehmen unbemerkt Ein�uss auf Politiker und
arbeiten sogar an Gesetzen mit.
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